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1. Hintergrund 

Dieses Dokument soll die Empfehlung geben, welche technischen Unterlagen ein Prüflabo-

ratorium (genannt Konformitätsbewertungsstelle – KBS) generell (Kap. 2) und für die Erwei-

terung ihres Geltungsbereichs (Kap. 3) vorlegen muss und wie mit Produktnormen umzuge-

hen ist. Dieses Dokument betrifft nicht Kalibrierlaboratorien generell, wo es aber als wichtig 

erscheint, wird in den entsprechenden Texten darauf verwiesen. 

Der Umgang mit spezifischen Situationen ist in den Kapiteln 6-9 festgehalten. 

Allgemeine Informationen und Dokumente seitens der Schweizerischen Akkreditierungsstelle 

(SAS) über die Akkreditierung und die verschiedenen Arten von Gesuchen können auf der 

Internetseite der SAS (www.sas.admin.ch) abgerufen werden. 

2. Benötigte technische Unterlagen als Kompetenznachweis für die im Gel-
tungsbereich aufgeführten Verfahren bzw. Normen 

Die KBS muss die Nachweise, dass ein Verfahren bzw. eine Norm aus dem Geltungsbereich 

plausibel korrekt angewendet wird, dokumentieren. Dabei genügt es aber nicht, nur eine Ba-

siskompetenz (z. B. Beherrschen der Spannungsmessung) nebst einem beruflichen Werde-

gang (Lebenslauf mit technischer Erfahrung) in artverwandten Berufen als Kompetenznach-

weis anzugeben. 

Vielmehr müssen die Nachweise (technische Unterlagen) über die Einführung und Beherr-

schung von Verfahren bzw. Normen folgendes enthalten: 

• Das Verfahren selbst (Verfahrensanweisung inkl. Messunsicherheit), welches die KBS 

erfasst und freigegeben hat; 

• die Norm/en aus dem Geltungsbereich inkl. ihre Version, die das Verfahren abdeckt/en; 

• die Mitarbeitenden der KBS, welche das Verfahren beherrschen; 

• die Kompetenznachweise inkl. Befugniserteilung der Mitarbeitenden, die das Verfahren 

beherrschen; 

• die Mitarbeitenden inkl. Befugniserteilung, die das Verfahren entwickelt, modifiziert und 

verifiziert bzw. validiert haben sowie Ergebnisse analysieren und berichten, bewerten 

und freigeben können; 

• die Überwachung der Kompetenzen der Mitarbeitenden für das Verfahren; 

• die durchgeführte Schulung bzw. den Schulungsplan von zusätzlichen und/oder neuen 

Mitarbeitenden für das Verfahren. 

Grundsätzlich gilt: 

Alle im Geltungsbereich aufgeführten Verfahren bzw. Normen/Normengruppen und/oder Ka-

libriergrössen müssen mit einer Fachkompetenz belegt sein. Nachweise dazu müssen vorlie-

gen. 

Eine Kompetenzmatrix mit den Verfahren bzw. Normen und den Mitarbeitenden inkl. den 

entsprechenden Kompetenzen bzw. Befugnissen kann als Übersicht nützlich sein. 

Die vorgängig aufgeführten Anforderungen an die Nachweise gelten sinngemäss auch bei 

den Erläuterungen für die Erweiterung des Geltungsbereichs der Akkreditierung (siehe 

nächstes Kapitel). 

http://www.sas.admin.ch/
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3. Erweiterung des Geltungsbereichs auf neue Prüfmethoden 

Eine Erweiterung des Geltungsbereichs betrifft meistens Grundnormen (Basic Standards) 

Sie kann gelegentlich auch Produktnormen betreffen, falls diese Normen spezielle Prüfme-

thoden oder Messmittel verlangen, die in den akkreditierten Grundnormen nicht enthalten 

sind. 

Die KBS muss das «Gesuch um Erweiterung der Akkreditierung» mittels SAS-Dokument 

Nr. 899f083 inkl. den Nachweisen bis spätestens 6 Monate vor der nächsten geplanten Be-

gutachtung einreichen. 

Zur Erweiterung des Geltungsbereichs hat die KBS nachzuweisen, dass das neue Verfahren 

vollständig in ihrem Management System implementiert wurde. Gemäss der Norm SN EN 

ISO/IEC 17025 bedeutet dies: 

a) Kompetentes Personal ist geschult und befugt; 

b) Messmittel (Einrichtungen) sind vorhanden, im Messmittelmanagement erfasst und kali-

briert; 

c) Implementierung des Verfahrens in der KBS verifiziert (und validiert, falls selbst entwi-

ckelt); in der Regel auch: das neue Verfahren an mindestens einem, besser an mehre-

ren, unterschiedlichen Prüfobjekten bereits durchgeführt; 

d) Messunsicherheit ist ermittelt; 

e) Verfahrensanweisung ist erstellt; 

f) Berichte von Ergebnissen sind erstellt. 

Eine Begutachtung erfolgt, je nach Laboratorium-Typ (A, B oder C) sowie der Neuheit und 

Komplexität der Methode, vor der Erweiterung des Geltungsbereichs oder erst bei der nächs-

ten SAS-Begutachtung. 

4. Umgang mit Produktnormen 

4.1. Prüfungen ausschliesslich mit akkreditierten Verfahren 

In den akkreditierten STS-Verzeichnissen steht bei den Produktnormen immer die offene 

Formulierung (Zitat): 

EMV-Prüfungen nach Produktnormen, die durch obige Grundnormen vollständig abgedeckt 

sind. Unter anderem: 

Diese Formulierung bedeutet: 

Die KBS darf auch jene Produkte akkreditiert prüfen, die im Geltungsbereich nicht explizit 

aufgeführt sind, sofern die Produktprüfung durch die akkreditierten Grundnormen abgedeckt 

wird. 

Voraussetzung für dieses Vorgehen ist, dass im Managementsystem der Umgang mit nicht 

akkreditierten Produktnormen (im Geltungsbereich/Verzeichnis nicht explizit aufgeführt) defi-

niert ist. Dies bedeutet, dass die Punke a) bis d) des Kap. 4.3 geklärt und bereinigt werden 

müssen, um die Prüfung mit den Qualitätsanforderungen gemäss ISO/IEC 17025 durchfüh-

ren zu können. Gegebenenfalls muss eine Produktprüfung abgelehnt werden (siehe auch 

Kap. 4.2). 
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4.2. Prüfungen teilweise mit nicht akkreditierten Verfahren 

Fehlen einzelne Grundnormen im akkreditierten Bereich für die vollständige Produktprüfung, 

so darf eine akkreditierte Teilprüfung durchgeführt werden. Auch eine vollständige Prüfung 

nach der Produktnorm ist möglich. 

In diesen Fällen muss im Bericht auf der Titelseite und in der Zusammenfassung der Ergeb-

nisse explizit und deutlich sichtbar stehen, dass es sich um eine Teilprüfung oder um eine 

nur zum Teil akkreditierte Prüfung handelt (vgl. dazu die Vorgaben für die Prüfberichte in 

Kap. 5). 

Teilprüfungen oder nur zum Teil akkreditierte Prüfungen müssen derart durchgeführt werden, 

dass die Resultate die gleiche Qualität und Aussagekraft aufweisen wie die Resultate der ak-

kreditierten Prüfungen. Falls diese Qualität bei einer Prüfung nicht erreicht werden kann, 

muss die Prüfung abgelehnt werden. 

Gemäss den Vorgaben des Dokuments EA-3/01 gilt gemäss SAS-Dokument Nr. 739, Kap. 

3.2, u. a. (Zitat): 

Dienstleistungen ausserhalb des akkreditierten Bereiches müssen eindeutig als solche ge-

kennzeichnet werden, wenn sie auf Schriftstücken (Berichte, Zertifikate, Preislisten, Auftrags-

formulare usw.) aufgeführt werden, in denen die Akkreditierung erwähnt ist. Diese Kenn-

zeichnung muss gut lesbar in unmittelbarer Nähe zur Angabe der nicht akkreditierten Leis-

tung stehen. 

Auf Berichten und Zertifikaten, die ausschliesslich Leistungen enthalten, die nicht unter der 

Akkreditierung erbracht wurden, darf nicht auf die Akkreditierung verwiesen werden. 

Resultate und sonstige Erkenntnisse, welche durch Unterauftragnehmer der akkreditierten 

Stelle erarbeitet wurden, sind unmissverständlich zu kennzeichnen. Der Hinweis auf die Ak-

kreditierung des Unterauftragnehmers muss für den Kunden ersichtlich sein. 

Verfügt eine Konformitätsbewertungsstelle über mehrere Akkreditierungen, muss klar er-

sichtlich sein, welche Leistungen unter welcher Akkreditierung erbracht wurden. 

4.3. Aufführung von Produktnormen im Verzeichnis 

Steht eine Produktnorm im Verzeichnis, so darf der Kunde annehmen, dass sich die KBS 

eingehend in die Norm eingearbeitet hat. Deshalb gilt: 

Zu den Produktnormen, welche im STS-Verzeichnis explizit aufgeführt sind, müssen im Be-

reich EMV sämtliche massgebenden Grundnormen vorhanden sein (z.B. für CISPR 11 ohne 

Einschränkung muss die CISPR 16-2-3 im Verzeichnis aufgeführt sein). 

Produktnormen mit Einschränkungen sind möglich. Die Einschränkungen müssen im VZ auf-

geführt sein (Fehlt z.B. die CISPR 16-2-3, muss bei der Produktnorm stehen „ohne Strah-

lungsmessungen“). Evtl. mit Fussnote. 

Zu Produktnormen, welche im STS-Verzeichnis explizit aufgeführt sind, müssen Prüfanwei-

sungen vorhanden sein. 

Diese Prüfanweisungen dürfen angemessen kurzgehalten werden, sie müssen aber mindes-

tens eine Liste oder Hinweise zu folgenden Punkten enthalten: 

a) Allfällige von den Fachgrundnormen (Generic Standards) abweichende Prüfpunkte 

(Prüfmethoden oder Grenzwerte). 

b) Spezifische Betriebszustände der Prüfobjekte und die dazu benötigten Messmittel. 

c) Spezifische Bewertungskriterien der Störfestigkeit und die dazu benötigten Messmittel. 

d) Die vom Laboratorium praktizierten Interpretationen von nicht ausreichend definierten 

Festlegungen in den Produktnormen sollen ebenfalls in die Anweisungen einfliessen. 
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Produktnormen, welche obige Bedingungen nicht erfüllen, werden aus den Verzeichnissen 

gelöscht. 

5. Prüfberichte mit einer Gesamtbeurteilung nach Produktnormen 

5.1. Prüfberichte ausschliesslich mit akkreditierten Verfahren 

Eine Gesamtbeurteilung mit «PASS» gemäss der Produktnorm ist nur bei einer vollständigen 

Prüfung aller Normprüfpunkte, und nur mit spezifikationskonformen Ergebnissen möglich. Im 

Prüfbericht muss auf dem Titelblatt und in der Zusammenfassung der Ergebnisse kein spezi-

eller Vermerk angebracht werden. Selbstverständlich lautet das Gesamtresultat «FAIL», 

wenn auch nur ein Prüfpunkt nicht erfüllt wird. 

Wird nur ein Teil der geforderten Normpunkte geprüft, muss bei einer allfälligen summari-

schen positiven Beurteilung ein expliziter und deutlich sichtbarer Vermerk angebracht wer-

den, dass es sich um eine Teilprüfung handelt, z. B. «Teilprüfung, alle geprüften Punkte sind 

erfüllt». 

5.2. Prüfberichte teilweise mit nicht akkreditierten Verfahren 

In EMV-Prüfberichten muss Folgendes bei der Gesamtbeurteilung des Ergebnisses der Prü-

fung (zumeist auf der ersten Seite) sinngemäss vermerkt sein: 

Die Gesamtbeurteilung basiert auf teilweise nicht akkreditierten Verfahren, siehe Tabelle... 

Bei NIS-Prüfberichten (NIS = nicht ionisierende Strahlung) darf im Falle von nichtakkreditier-

ten Verfahren keine Gesamtbeurteilung erfolgen. 

In beiden Fällen ist eine entsprechende Tabelle zu erstellen, in welcher alle von der Norm 

verlangten Prüfpunkte aufgeführt sind (evtl. mit Prüfergebnis), mit der Angabe, ob die KBS 

für den betreffenden Prüfpunkt akkreditiert ist oder nicht. 

5.3. Prüfbericht über Prüfmuster im provisorischen Zustand 

Gelegentlich werden Prüfmuster mit provisorischen Modifikationen (z. B. fliegend montierte 

Filter oder Mantelstromdrosseln) oder sonst in nicht definitiver Ausfertigung zur Prüfung vor-

gelegt. Dies sollte bei einer Gesamtbeurteilung und auch sonst im Bericht klar deklariert wer-

den. Diese Anforderung ist insbesondere bei EMV-Prüfungen zu beachten, da auch mini-

male mechanische/geometrische Änderungen das Messergebnis wesentlich beeinflussen 

können. 

5.4. NIS-Prüfbericht bei angepassten Leistungen und/oder Tilt-Einstellungen 

Bei NIS-Prüfberichten gilt, falls die geprüfte Anlage erst mit provisorischen Modifikationen die 

Grenzwerte erfüllen kann (z. B. Änderung eines Strahlungswinkels während der Messaktion 

bzw. durch Einschränkung der bewilligten Leistung: Die Messergebnisse und Massnahmen 

einer erfolgreichen Modifikation bzw. einer Einschränkung der bewilligten Leistung ist in ei-

nem separaten, referenzierten Abschnitt des Berichts (z. B. Abs. m.n) zu dokumentieren. 

Über die Erfüllung der Grenzwerte bezüglich der Modifikation sollte nur folgende Aussage 

gemacht werden: Mit den im Abschnitt m.n vorgeschlagenen Massnahmen kann der Grenz-

wert eingehalten werden. 

Falls eine Aussage über die Erfüllung der Massnahmen benötigt wird (z. B. definitive Ausfüh-

rung der Winkeländerungen, bzw. reduzierte Leistung, Aufdatierung des Standortdatenblat-

tes), sollte dies nur über einen Verweis an den Netzbetreiber erfolgen, z. B.: «Der Betreiber 

bestätigt im Anhang X den Stand der Modifikation gemäss Abschnitt m.n des Berichtes». 
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6. Emissionsmessungen mit verkürzter Messdistanz bei kleinen Prüfobjek-
ten 

Die Grenzwerte für strahlungsgebundene Emissionsmessungen sind in den meisten Normen 

für eine vorgegebene Messdistanz beschrieben. Als Beispiel dient die Fachgrundnorm IEC 

61000-6-3. Diese gibt die Grenzwerte für 10 m Messdistanz an, wobei in der Norm eine ex-

plizite Bemerkung beschreibt, dass bei einer Messdistanz von 3 m mit einem 10 dB höheren 

Grenzwert gemessen werden kann. 

Für gewisse Produktnormen ist diese explizite Bemerkung nicht vorhanden, was zur Folge 

hat, dass streng nach Norm gesehen, nur die 10 m Prüfung mit den entsprechenden Grenz-

werten möglich ist. Obwohl diese Sachlage rechtlich unbestritten ist, ist dieser Sachverhalt 

wissenschaftlich diskutierbar, da im sogenannten Fernfeld die Strahlung mit der Distanz in 

1/r abnimmt. Diese Näherung ist auch die Grundlage zur Bestimmung der 10 dB Erhöhung 

des Grenzwertes bei der IEC 61000-6-3. 

Neue Amendments der Norm CISPR 16-2-3 berücksichtigen diese Problematik und bieten 

die Möglichkeit, eine kürzere Distanz (z. B. 3 m) anstelle der 10 m Messdistanz zu gebrau-

chen. Um dies korrekt umzusetzen, ist zwingend sicherzustellen, dass die Grösse des 

Prüfobjekts die Anforderungen an das Prüfvolumen nach CISPR 16-1-4 und CISPR 16-2-3 

einhält. Die Bestimmung der Grenzwerte bei 3 m muss berücksichtigen, dass je nach Grösse 

des Prüfobjekts die Fernfeld-Abschätzung eine Abweichung von 1.3 dB bis 2.3 dB aufweisen 

kann. 

Es wird unterstützt, gestützt auf der oben beschriebenen Grundlage, dass bei Normen, wel-

che eine Messdistanz von R = 10 m vorgeben, Messungen bei 3 m unter folgenden zwin-

gend einzuhaltenden Bedingungen zugelassen werden: 

1. Das Verzeichnis enthält eine eindeutige Einschränkung (siehe Abschnitt «Darstellung im 

STS-Verzeichnis»). 

2. Falls ein Laboratorium einen R = 10 m Messplatz hat, steht keine Einschränkung im Ver-

zeichnis. Werden aber dennoch Messungen bei R < 10 m durchgeführt, hat das Labora-

torium die folgenden Bedingungen zu erfüllen: 

1. Das Volumen des Prüfobjektserfüllt die Anforderungen der CISPR 16-1-4 und CISPR 

16-2-3. 

2. In den MS-Dokumenten (z. B. in Prüfanweisungen) sind entsprechende Warnhin-

weise zu vermerken und wo nötig zu umschreiben. Der Kunde muss über die ver-

kürzte Messdistanz informiert werden (z. B. «Bei Messung nach Normen, welche 

keine Grenzwerterhöhung für R < 10 m Messdistanz erlauben, sind die erhöhten 

Messunsicherheiten mit dem Kunden zu diskutieren, falls wenig Marge zum Grenz-

wert besteht»). 
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3. Die Grenzwerte bei 3 m sind mit den Grenzwerten der 10 m Messdistanz um 8.5 dB 

zu erhöhen. Die Erhöhung von 8.5 dB unterscheidet sich leicht von der Normerhö-

hung der IEC 61000-6-3, vor dem Hintergrund, dass die Erhöhung von 8.5 dB noch 

einen Sicherheitsfaktor berücksichtigt. Der Wert von 8.5 dB ergibt sich aus der fol-

genden Berechnung, 

20 ∙ log10 (
10

3
) − 1.95 

wobei die 1.95 ein Wert zwischen den oben erwähnten Fernfeldabschätzung von 

1.3 dB bis 2.3 dB ist. Dies ist nur anwendbar bei entsprechenden Produktnorm oder 

im Ausnahmefall alternativ zu den 10 m Messdistanz. 

 

Die Abweichung gegenüber der Norm ist im Bericht mit einem Texthinweis klar dar-

zustellen: z. B. «Grenzwerte» um 8.5 dB erhöht, da nur in R = 3 m statt in R = 10 m 

Distanz gemessen». 

Darstellung im STS-Verzeichnis 

Darstellung der Normen CISPR 11 und weiterer Produktnormen im STS-Geltungsbereich, 

falls die verlangte R = 10 m Messdistanz bei der KBS nicht verfügbar ist: 

Es werden weiterhin die früher verwendeten Fussnoten x) und x1) benützt, allerdings mit 

leicht modifiziertem Text: 

Im Verzeichnis ist zudem bei den Basisnormen (CISPR 16-x-y), neben der Messdistanz, 

auch der Messplatztyp anzugeben: OATS, SAR, FAR, TEM-Line, Modenverwirbelungskam-

mer (reverberation chamber). 

Bemerkungen:  

Die Einschränkung gilt meistens nur im Bereich f < 1 GHz. Dies sollte aber beim Erstellen 
des Verzeichnisses verifiziert werden.  

7. Emissionsmessung in nicht vollständig konformen Hallen 

Die Anforderungen an EMV-Hallen sind in CISPR 16-1-4 definiert. Für Testumgebungen un-

terhalb von 1 GHz, sei es Semi-Anechoic Chamber (SAC) oder Fully-Anechoic Room (FAR), 

muss die Normalized Site Attenuation (NSA) kleiner als 4 dB sein. Für Testumgebungen 

oberhalb von 1 GHz muss der Site Voltage Standing Wave Ratio (SVSWR) kleiner als 6 dB 

sein. 

Einerseits sind die Anforderungen an Testinfrastrukturen hoch, anderseits sind die Messun-

gen dieser Parameter mit einer typischen Unsicherheit von 1 bis 2 dB behaftet. Aus diesem 

Grund sind in Fällen, in denen die Anforderungen zum grössten Teil erfüllt und nur bei weni-

gen Frequenzen ausserhalb der Spezifikationen sind, die Emissionsmessungen unter folgen-

den Bedingungen möglich: 

1. Es werden einzelne Frequenzbereiche identifiziert, welche die Überschreitungen der 

oben genannten Spezifikationen enthalten.  

x) Einschränkung: Feldstärkemessung mit verkürzter Messdistanz für f < 1 GHz 

(R = 3 m) 

x1) Einschränkung: Auch bei Geräten der Grenzwertklasse A 
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2. In diesen einzelnen Frequenzbereichen wird der jeweilige Grenzwert nach Norm um eine 

zusätzliche Marge verschärft. Diese Marge wird als Pauschalbetrag definiert, der grösser 

ist als alle Überschreitungen innerhalb des jeweiligen Frequenzbereichs, unabhängig da-

von, ob sie in positiver oder negativer Richtung sind. 

3. In diesen einzelnen Frequenzbereichen werden zusätzlich die Messunsicherheiten, um 

die in Punkt 2 genannte Marge erhöht. 

4. Im STS-Verzeichnis wird die folgende Fussnote eingefügt: 

 

 

 

5. Im Messbericht werden die strengeren Grenzwerte dokumentiert und die erhöhte 
Messunsicherheit deklariert. 

8. EMV-Prüfungen vor Ort / Kalibrierungen vor Ort. 

Meistens bieten EMV-Prüflaboratorien oder Kalibrierlaboratorien Prüfungen oder Messungen 

vor Ort an. Diese Messungen können aus den folgenden Gründen zumeist nicht unter besten 

Labor-Bedingungen realisiert werden: 

• die Entkopplung der Prüfobjekte ist manchmal nicht möglich; 

• das Ausschalten der weiteren Geräte, welche als zusätzliche Störer wirken können, ist 

nicht möglich; 

• Temperatur- und andere Umwelteinflüsse sind schwer kontrollierbar; 

• die Messbedingungen für gestrahlte Messungen sind nicht vergleichbar mit jenen in einer 

EMV-Halle, und  

• die Messgeräte können nicht gleich akklimatisiert werden wie im eigenen Laboratorium. 

Prüfungen oder Kalibrierungen vor Ort werden oft in Situationen durchgeführt, in denen der 

Transport der Prüfobjekte in das Labor schlecht realisierbar ist, oder nur mit einem über-

durchschnittlichen Aufwand möglich ist. Prüfungen oder Kalibrierungen sind in diesen Fällen 

unter der Akkreditierung trotzdem unter den folgenden Bedingungen möglich: 

1. Das Laboratorium hat eine oder mehrere Verfahrensanweisungen erstellt, die die zusätz-

lichen Massnahmen zur konformen Durchführung der Prüfungen oder Kalibrierungen vor 

Ort berücksichtigt. Insbesondere müssen dabei die Prüf- oder Kalibrierbedingungen be-

schrieben werden sowie die Verifizierung der Messmittel vor und nach dem Transport. 

2. Die Messunsicherheit ist bei vor Ort Prüfungen/Messungen höher und muss jeweils be-

stimmt werden.  

3. Vor Ort Prüfungen/Kalibrierungen müssen im Akkreditierungsverzeichnis eingetragen 

sein (ggfs. mit Erweiterungsgesuch beantragen). 

4. Im Akkreditierungs-Verzeichnis wird die folgende Fussnote eingefügt: 

 

 

5. Im Messbericht wird klar dokumentiert, dass die Messungen oder Kalibrierungen vor Ort 
durchgeführt wurden, und dass die Messunsicherheit höher ist. 

Y) Einschränkung: Feldstärke mit strengeren Grenzwerten für Frequenzen 

xx MHz bis yy MHz, und von xx MHz bis yy MHz wegen 

erhöhter Messunsicherheit (Site Attenuation Abwei-

chung) 

Z) Einschränkung: Bei Messungen/Kalibrierungen vor Ort gelten höhere 

Messunsicherheiten. 
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9. Emissionsmessungen mit verkürzter Messdistanz 

Situation: Die von der Norm verlangte Messdistanz R = 10 m für Strahlungsmessungen ist 

bei der KBS nicht verfügbar. 

Bei Normen, welche eine Messdistanz von R = 10 m verlangen und keine Grenzwerterhö-

hung für R < 10 m Messdistanz vorsehen, gilt für die KBS folgendes:  

1. Einschränkung im Verzeichnis: «Feldstärkemessung mit verkürzter Messdistanz (R = 3 

m)» bzw. «Auch bei grossen Geräten gemäss CISPR 11, erfolgt die Feldstärkemessung 

mit verkürzter Messdistanz für f < 1 GHz (R = 3 m).» 

2. Falls eine KBS einen R = 10 m Messplatz hat, steht keine Einschränkung im Verzeichnis, 

aber auch sie hat die folgende MS-Massnamen zu befolgen, wenn doch Messungen bei 

R < 10 m durchgeführt werden. 

In den MS-Dokumenten (z.B. in Prüfanweisungen) sind eine Warnung sowie ein Hinweis an-

zubringen, dass der Kunde über die verkürzte Messdistanz informiert werden muss, z. B. 

mittels so eines Satzes «Bei Messung nach Normen, welche keine Grenzwerterhöhung für 

R < 10 m Messdistanz erlauben, sind die erhöhten Messunsicherheiten mit dem Kunden zu 

diskutieren, falls wenig Marge zum Grenzwert besteht (siehe CISPR TR 16-4-1, unter ande-

rem Fig. H.5)». 

Die Abweichung gegenüber der entsprechenden Norm ist im Bericht, mit einem Texthinweis 

klar anzugeben: z.B. «Grenzwerte um 8.5 dB erhöht, da nur in R = 3 m statt in R = 10 m Dis-

tanz gemessen wurde». 

10. Änderungen in der aktuellen Version 

• Komplette Überarbeitung. 

 

* / * / * / * / * 


